
Garantie trotz Geländefahrten???
Beitrag von „Heinz“ vom 8. April 2005 um 16:29

Hallo zusammen,

Mercedes hat es ja inzwischen offiziell gemacht. O-Ton: "Bei einer Umfrage bei unserer M-
Klasse Klientel haben wir festgestellt, dass 95% nicht ins Gelände gehen. Deshalb haben wir
unseren M-Klasse Geländewagen  standardmässig nicht fürs Gelände konzipiert..."

Dazu kann sich ja jeder seinen Teil denken. 

Der Touareg ist aber laut VW ein echter Geländewagen. D.h. selbst wenn er nur  im Gelände
eingesetzt wird, darf aus meiner Sicht daraus nicht der Garantieanspruch verfallen. Selbst wenn
man mal zu tief taucht (Soll ja sogar schon Jutta Kleinschmitt passiert sein) ist das noch lange
kein Grund keine Garantie mehr zu geben. Klar, für diesen Fall ist die eventuelle Reinigung und
Trocknung des Motors kein Garantiefall, aber das ist auch kein Ausschlußgrund für zukünftige
Garantiefälle. So wäre zumindest meine Interpretation für einen Geländewagen.

gruß
Heinz
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